
BA Steglitz-Zehlendorf 10.05.2021 
ImUmTief Dez App. 7000 
 
 
 

Vorlage 

zur Beschlussfassung 

für die Bezirksamtssitzung am 18.05.2021 

 
 

1. Gegenstand der Vorlage: BVV-Beschluss-Nr.1209/V vom 20.01.2021 

Radweg in der Gärtnerstraße 

Drucksachen-Nr. 1961/V  

 

2. Berichterstatter: Bezirksstadträtin Maren Schellenberg 

 

3. Beschlussentwurf: Das Bezirksamt beschließt, der Bezirksverordnetenver-
sammlung die beigefügte Vorlage zur Kenntnis zu geben. 

 

4. Begründung: Auf die beigefügte Vorlage zur Kenntnisnahme für die Be-
zirksverordnetenversammlung wird verwiesen. 

 

5. Rechtsgrundlagen: § 36 Abs. 2 Buchst. b) und e) BezVG 

 

6. Finanzielle Auswirkungen: Keine 

 

7. Auswirkungen auf eine  
nachhaltige Entwicklung: 

Keine 
 
 

8. Veröffentlichung (BVV-BNr: 471/V): ja 
 

9. An der Vorlage hat mitgewirkt: ./. 

 

 

 

Maren Schellenberg  
Bezirksstadträtin  
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Abt. Immobilien, Umwelt und Tiefbau 18.05.2021 
ImUmTief Dez App. 7000 
 
 

Vorlage 
zur Kenntnisnahme 

für die Bezirksverordnetenversammlung 
 
 

1. Gegenstand der Vorlage: BVV-Beschluss-Nr. 1209/V vom 20.01.2021 

Radweg in der Gärtnerstraße 

Drucksachen-Nr. 1961/V  

 

2. Berichterstatter: Bezirksstadträtin Maren Schellenberg 

 

3. Die Bezirksverordnetenversammlung hat am 20.01.2021 den folgenden Beschluss gefasst: 

„Das Bezirksamt wird aufgefordert, in der Gärtnerstraße (zwischen Franzstraße und Siemens-
straße) in Lankwitz den dort vorhandenen Mittelstreifen zu sanieren (neuer Asphalt) und als Fahr-
radweg auszuweisen.“ 

Hierzu wird berichtet:  

Die Schäden im vorhandenen Asphaltbelag resultieren aus dem Wurzelverlauf der unmittelbar 
dicht angrenzenden Straßenbäume (Birken). 

Ohne Fällung von einzelnen Bäumen ist die Sanierung  nicht  nachhaltig durchzuführen, da bei 
einem Asphaltdeckenüberzug die Schäden kurzfristig wieder auftreten. 

Der Fachbereich Tiefbau wird in der möglichen Fällperiode ab Oktober 2021 mit dem Fachbereich 
Grün prüfen, welche Möglichkeiten bestehen, um eine Sanierung durchführen zu können. 

Die Umsetzung der Maßnahme kann dann vermutlich erst 2022 erfolgen, vorbehaltlich zur Verfü-
gung stehender Mittel. 

Unabhängig davon wird die Straßenverkehrsbehörde gebeten zu prüfen, ob der vorhandene Weg 
auf dem Mittelstreifen als Radweg ausgewiesen werden kann. 

 

Es wird gebeten, den Beschluss damit als erledigt zu betrachten. 

 

 

Cerstin Richter-Kotowski      Maren Schellenberg 
Bezirksbürgermeisterin      Bezirksstadträtin 
 


